
samtheit des Volkes werden. Das Ziel muß sein, jedem den Schutz 
seiner Gesundheit als der Grundlage für Lebensfreude und Leistung 
zu sichern.

F o r d e r u n g e n

Die Sozialistische Einheitspartei Deutschlands verlangt daher:
Gesundheitsschutz für die gesamte Bevölkerung durch um

fassende unentgeltliche Vorbeugung und Behandlung, insbesondere 
für die durch ihre Arbeit und soziale Lage besonders Gefährdeten, 
wie Betriebsarbeiter, Mütter und Kinder, Jugendliche und Alte, Sieche 
und Gebrechliche.

Gesundheitsfürsorge durch Ausbau eines Netzes von öffentlichen 
Einrichtungen für die Erkennung und Behandlung von Krankheiten, 
für die Aufklärung über Gesundheitsfragen und für die Erziehung zu 
gesundheitlicher Lebensführung.

Allgemeine sanitäre Fürsorge durch Berücksichtigung der Hygiene 
auf allen Gebieten des öffentlichen Lebens, die die Volksgesundheit 
beeinflussen, insbesondere bei der Ernährung und Bekleidung sowie 
beim Neuaufbau der Wohn- und Arbeitsstätten.

Neuaufbau und breite Entfaltung der medizinischen Forschung 
und Lehrtätigkeit, Ausrottung aller Überreste der faschistischen Irr
lehren aus der medizinischen Wissenschaft und Praxis, Reinigung der 
Heilberufe und Fakultäten von aktiven Nazis, Besetzung aller leiten
den Stellen im Gesundheitswesen mit Antifaschisten, Heranbildung 
eines demokratischen Ärzte- und Heilberufnachwuchses, insbesondere 
aus der Arbeiter- und Bauernschaft.

Diese Grundsätze sollen wie folgt verwirklicht werden:

1. Kampf gegen Seuchen und Volkskrankheiten

a) Seuchenschutz durch Impfung. Ausschaltung von Infektions
quellen, Nahrungs- und Genußmittelkontrolle.

b) Bekämpfung der Tuberkulose durch Erfassung und regel
mäßige ärztliche Kontrolle der Gesamtbevölkerung, Ernährungszu
lagen für alle Tuberkulösen, Einrichtung von Tages- und Betriebs
liegestätten, von Krankenhäusern und Heilstätten sowie von Heimen 
für Tuberkulöse, die ihre Umgebung gefährden.

c) Bekämpfung der Geschlechtskrankheiten durch Erfassung aller 
Geschlechtskranken und fachärztliche Behandlung in Praxen, Ambu-
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